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4. Zu Ziff. 3 (S. 7)
4.1. Abs. 4 wird wie folgt gefaßt:

(4) Durch die Bezirksdirektionen VEG bzw. durch die 
Kombinate sind den VEG, Betrieben und Einrichtun
gen die staatlichen Plankennziffern zu übergeben. 
Gleichzeitig sind die Kennziffern der materiellen Pro
duktion sowie ausgewählte staatliche Plankennziffern 
des wertmäßigen Reproduktionsprozesses und der Ent
wicklung des Arbeitsvermögens den Räten der Kreise 
für die VEG und VEB zu übergeben, die an Kooperatio
nen der Pflanzen- und Tierproduktion bzw. AIV betei
ligt sind.

4.2. In Abs. 5 wird in der zweiten Zeile
„ die Generaldirektoren der WB “ gestrichen.

4.3. Die Absätze 7 bis 9 sowie 11 und 12 werden wie folgt 
gefaßt:
(7) Die Räte der Kreise haben den AIV bzw. den Ko
operationsräten der Pflanzen- und Tierproduktion für 
ihre Kooperationen zur Ausarbeitung der Planentwürfe 
zum Fünfjahrplan, wenn dieser gemäß Ziff. 1.3. zu er
arbeiten ist, sowie zu den Jahresvolkswirtschaftsplänen 
entsprechend den Festlegungen des Abschnittes „Allge
meine Bestimmungen“ folgende staatliche Aufgaben 
und staatliche Planauflagen zu übergeben:
a) Maßnahmen zur Durchführung des wissenschaftlich- 

technischen Fortschritts,
b) die Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche, 

des Ackerlandes und der binnenfischwirtschaftlich 
genutzten Fläche,

c) das staatliche Aufkommen an Erzeugnissen der 
Pflanzen- und Tierproduktion einschließlich der Er
zeugung und Lieferung von Saat- und Pflanzgut, 
Zucht- und Nutzvieh sowie Getreideaufkauf gegen 
Mischfutter,

d) Anbauflächen für ausgewählte Kulturen sowie Be
stände ausgewählter Tierarten,

e) Bruttoumsatz in dt GE/ha LN, Bruttoproduktion Ge
treide,

f) Anzahl der Schulabgänger für die Aufnahme in die 
Berufsausbildung,

g) das materielle Investitionsvolumen untergliedert in 
Bau und Ausrüstungen, einschließlich der Maßnah
men zur Rationalisierung von Anlagen der Pflanzen- 
und Tierproduktion,

h) Kontingente für den Verbrauch von Energieträgern,
i) die Bereitstellung wichtiger materieller Fonds 

(Düngemittel, Zuführung von Maschinen und Gerä
ten),

j) Beteiligung an territorialen Rationalisierüngsmaß- 
nahmen.

Arbeiten in den AIV LPG, VEG und andere Betriebe 
aus mehreren Kreisen zusammen, erfolgt die Übergabe 
der staatlichen Plankennziffern an diese AIV durch den 
Rat des Bezirkes. Gleichzeitig übergeben die Räte der 
Kreise Orientierungen zur Durchsetzung einer effek- 

' tiven Futterwirtschaft, zur Entwicklung der Leistungen 
der Viehbestände, zur Senkung der Tierverluste sowie 
zur Entwicklung des Eigenprodukts in der Koopera
tion.
(8) Für VEG und VEB, die an der Kooperation bzw. 
AIV beteiligt sind, sind den Kooperationsräten der 
Pflanzen- und Tierproduktion bzw. den AIV außerdem 
die materiellen Kennziffern als Darunterposition sowie 
ausgewählte staatliche Plankennziffem des wertmäßi
gen Reproduktionsprozesses und der Entwicklung des 
Arbeitsvermögens mit dem geschlossenen Plandoku
ment zu übergeben.
(9) Die Räte der Bezirke bzw. Kreise sind berechtigt, 
für Schwerpunktaufgaben, die durch das übergeordnete 
Organ bestätigt wurden, den AIV und Kooperations
räten Pflanzen- und Tierproduktion für ihre Koopera
tionen zusätzliche Kennziffern zu übergeben. Diese

Festlegungen sind durch die Räte der Bezirke auch für 
die Produktionsgenossenschaften der Binnenfischer 
(PGB), die VEB Binnenfischerei und ihre kooperativen 
Einrichtungen anzuwenden.
(11) Die AIV bzw. die Kooperationsräte der Pflanzen- 
und Tierproduktion, die staatliche Aufgaben gemäß 
Abs. 7 erhalten,
a) haben den beteiligten LPG, VEG, VEB und koopera

tiven Einrichtungen die staatlichen Aufgaben zur 
Ausarbeitung ihrer Planentwürfe zu übergeben. Die 
Übergabe der staatlichen Aufgaben durch die AIV 
an ihre Mitgliedsbetriebe hat für die Mitglieds
betriebe, die Kooperationen angehören, über die Ko
operationsräte Pflanzen- und Tierproduktion zu er
folgen,

b) arbeiten auf der Grundlage der Planentwürfe der 
LPG, VEG, VEB und kooperativen Einrichtungen 
den Plan der AIV bzw. den Plan der Kooperation 
der Pflanzen- und Tierproduktion aus. Sie sichern 
dabei die Herstellung ausgewogener Proportionen

• zwischen den Betrieben der Pflanzen- und Tier
produktion sowie den effektiven Einsatz der bereit- 
gestellten materiellen und finanziellen Fonds. Die 
durch die LPG, VEG, VEB und kooperativen Ein
richtungen erarbeiteten Planentwürfe werden durch 
die LPG-Vorsitzenden bzw. die Leiter der Betriebe 
vor dem Kooperationsrat bzw. durch diesen vor der 
Leitung der AIV verteidigt. Dabei ist die Überein
stimmung mit dem Gesamtplan der AIV bzw. der 
Kooperation herzustellen. Die Verteidigung des Pla
nes der Kooperation der Pflanzen- und Tierproduk
tion erfolgt durch den Kooperationsrat vor dem Rat 
des Kreises. Die AIV verteidigen den Plan der AIV 
einschließlich der Pläne der LPG, VEG und ihrer 
Kooperationen sowie der anderen Mitgliedsbetriebe 
vor dem Rat des Kreises bzw. Rat des Bezirkes. Die 
Bestätigung des Planes der AIV erfolgt durch den 
Rat des Kreises bzw. Bezirkes. Gleichzeitig sind die 
Pläne der Kooperationen der Pflanzen- und Tier
produktion, der LPG und anderen Betriebe der AIV 
durch den zuständigen Rat des Kreises zu bestäti
gen. Die Planbestätigung der VEG und VEB hat 
durch das jeweils übergeordnete Organ bzw. zustän
dige Kombinat zu erfolgen.

(12) Die LPG, GPG bzw. Kooperationsräte der Pflan
zen- und Tierproduktion und AIV erarbeiten mit dem 
Planentwurf der materiellen Produktion folgende 
Kennziffern der Entwicklung des finanziellen Repro
duktionsprozesses
— Bruttoproduktion
— Nettoprodukt
— ökonomische Abgabe insgesamt
— Selbstkosten der Bruttoproduktion,
die als Bestandteil des Planentwurfes an den Rat des 
Kreises bzw. Rat des Bezirkes einzureichen sind. Diese 
Kennziffern sind durch die Räte der Kreise als Bestand
teil ihres Planentwurfes an die Räte der Bezirke und 
von diesen an das Ministerium für Land-, Forst- und 
Nahrungsgüterwirtschaft zur Information einzureichen. 
Eine Beauflagung dieser Kennziffern erfolgt nicht.

4.4. In Abs. 13 wird in der zweiten Zeile nach „Tierproduk
tion“ „und die AIV“ eingefügt.
Der letzte Satz wird wie folgt gefaßt:
Nach Beratung des Planentwurfes in den Räten für 
Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft unter Ein
beziehung der Kooperationsverbände (KOV) und seiner 
Bestätigung durch die Räte der Kreise haben diese den 
Planentwurf den Räten der Bezirke zu übergeben.

4.5. In Abs. 15 wird in der zweiten Zeile nach 
„direkt unterstellten“ „AIV“ eingefügt.

4.6. In Abs. 17 wird in der sechsten Zeile nach „Bezirke“ 
„unter Einbeziehung der Kooperationsverbände“ er
gänzt.


